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s1;rmetiic"he BekinssiitmiactTnTiJT"-I«"«spsi
M III! Namslau, den 23. Mai t877.

Nach § 64 der Provinzial-Ordnung vom 29. Juni 1875 soll die Revision und entgültige
Feststellung der gemäß § 49 Absatz I der Kreis-Ordnung vom t3. Dezember t872 gebildeten Amts-
bezirke nach Ablauf einer öffentlichen bekannt zu. machenden Frist, sowie nach Anhörung der Bethei-
ligten und des Kreistages durch den Provinzial-Rath im Einvernehmen mit dem Minister des
Jnnern erfolgen.

In Folge dessen fordere ich die Gemeinden und die Besitzer selbstständiger Gutshezirke des
Kreises hierdurch auf, Falls sich im Laufe der Zeit ein Bedürfniß zur Abänderung der jetzigen
Amtsbezirke herausgestellt haben sollte, Anträge bei Vermeidung der spräklusion bis zum IS. Juli er.
bei mir anzubringen.

Derartige Anträge können von Seiten der Gemeinden nur auf Grund ordnungsmäßig ge-
faßter Gemeindebeschlüsse durch die Gemeinde-Vorsteher, und für die selbstt·tändigen Gutsbezirke nur
von den Besitzern derselben, oder -deren gesetzlichen Vertretern, beziehungsweise Bevollmächtigten,
gestellt werden. Gutsvorfteher-Stellvertreter sind als solche nicht legitimirt.

Bezüglich der Fassung ordnungsmäßiger Gemeindebeschliisse verweise ich auf § l0 des Ge-
setzes über die ländlichen Gemeindeverfassungen vom 14. April 1856 (G.-S. S. 362.)

Bekanntmachung.
-IT III] Berlin, den 2. Mai 1877.

In neuerer Zeit sind salsche Reichskassenscheine, und zwar in Stücken zu fünfzig, zwanzig
und fünf Mark, zum Vorschein gekommen und angehalten-worden. Wir sichern demjenigen, welcher
einen Verfertiger oder wissentlichen Verbreiter solcher Falschstücke zuerst ermittelt und der Polizei-
oder Gerichtsbehörde dergestalt nachweist, daß der Verbrecher zur Untersuchung und Strafe gezogen
werden kann, eine nach Umständen zu bemessende Belohnung bis auf Höhe von

» 5,000 Mark

Reichs-Schulden-Verwaltung.
gez. Graf zu Eulenburg. Löwe. Hering. Rötger.

Namslau, den 2l. Mai 1877.
Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hiermit zur allgrmeinen Kenntniß.

« 1S91 Berlin, den 2. Mai 1877.
Jn der von mir erlassenen Cireular-Verfügung vom 26. März V. J. sind die den Schieds-

männern als Ersatz für Reisekosten nnd Auslagen gemäß § 63 des Gesetzes, betreffend die Abwehr
und Unterdrückung von Viebseuchen zu gewährenden Vergütungeu bestimmt worden.

Neuerdings ist der Zweifel entstanden, ob die Reise-kosten den Schiedesmännern auch für
diejenigen Reisen zu bewilligen sind, welche dieselben nach dem Sitze der Orts-Polizeibehörde be-
hufs ihrer Verpflichtung unternehmen müssen.

In dieser Beziehung bestitnme ich, nach vorgängigem Benehmen mit dem Herrn Finanz-
minister, Folgendes:

In den meisten Fällen wird eine solche besondere Reise der S-chiedsmänner dadurch zuver-
meiden sein, daß entweder in Verpflichtung durch die Ortspolizei-Behörde unmittelbar vor der
Schätzung am Orte der Schätzung selbst erfolgt, oder« die für die Dauer eines Jahres zu dem
Amte eines Schiedsmannes bezeichneten Personen generell bei gelegentlicher Anwesenheit im Wohn-
vtte des Polizei-Berwalters, oder endlich bei gelegentlicher Anwesenheit des Letzt(-ren in ihrem
Wohnorte verpflichtet werden. Sofern sich aber die besondere Reise des S«cbiedsmanns nach dem
Sitze derOrtspolizei-Behörde durchaus nicht vermeiden läßt, sind auch hierfür Reisekosten nach
Maßgabe meiner Circular-Verfügung vom 26. März v. J. zu gewähren und seiner Zeit zur Er-
stattung zu liqnidiren.

DieKönigliche Regierung wolle die Orts-Polizeibehörden ihres Bezirks hiervon mitder Anweisung

zu.
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in Kenntniß setzen, daß auf Vermeidung derartiger besonderer Reisen der Schiedsmänner im Jnter-
esse der Kosten-Etsvs1Miß möglichst Bedacht genommen werde.

Der Minister für die landwirthfchaftliehen Angelegenheiten. gez. Friedenthal.
An die Königliche Regierung zu Breslau 6678.

Breslau, den 12. Mai i877.
Ahschrift zur Kenntnißnahme unter Bezugnahme aus unsere Amtsblatt-Bekanntmachung vom

Z. April p1-. (Amtsblatt Seit 95X6) und Mittheilung an die Amtsvorsteher re.
Königliche Regierung Abtheilnng des Innern. gez. Sack.

An sämmtliche Herren Landräthe des Departements. I. D. VIII. 7236.
Namslau, den 2l. Mai t877.

Voritehende Verordnung bringe ich hiermit zur allgemeinen Kenntniß der Herren Amts-
vorsteher und Schiedsmänner zur Takirung auf Grund des Gesetzes betressend die Abwehr und
Unterdrückung von Viehseuchen.
«-I ASCII Berlin, den i6. April t877.

Die Königliche Ober-Rechnungs-Kammer hat sich damit einverstanden erklärt, daß dem auf
den Geldausgabe-Belägen auszuAellenden Attesie, anstatt der bisherigen ausführlichen Fassung, fortan
die bereits bei der Militär-Verwaltung eingeführte abgekürzte Form: »Die Richtigkeit bescheinigt«
gegeben werde. ,

Die Anwendung dieser Form ist jedoch auf die gewöhnlichen Geldausgabe-Beläge (Ligui-
dationen von Arbeitern, Handwerkeen, Lieferanten, Unternehmern 2e.) zu befchränken, so daß also
sonstige, zur Rechnungs-Justification noch erforderliche Schriftstücke, über deren Attestirung bei ihrer
großen Verschiedenheit gleichmäßige Vorschriften nicht getroffen werden können, ausgeschlossen bleiben.

Mit der Vollziehung des Nichtigkeits-Attestes übernimmt in jedem Falle der betreffende
Beamte die Verantwortung dafür:

daß die in dem Belage ausgeführten Arbeiten bezw. Lieferungen zu dem Zwecke, zu welchem
sie geschehen, nothwendig gewesen, daß sie gut und zweckentsprechend ausgeführt, daß von den
Liquidanten alle ihnen dabei auferlegten Verpflichtungen vollständig erfüllt, und daß die
in Ansatz gebrachten Preise als ortsüvlich sind bezw. als nicht billiger haben bedungen
werden können.

Auch sind dem Atteste jedesmal Ort und Datum der Ausstellung und bei der Namens-
unterschrift des vollziehender( Beamten auch der Amtes-Charakter desselben beizufügen.

Der Finanz-Minister. Im Auftrages gez. Scholz.
Der Minister für Handel re. gez. Dr. Achenbach.

Der Minister des Innern. Im Auftrage gez. v. Klützow.
Der Jnftiz-Minister. Im Austrage gez. Wenzel.

Der Minifter der geiftlichen re. Angelegenheiten. Im Auftrage gez. Greisf.
Der Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten. Im Auftrage gez. Manard.

An sämmtliche Königliche Ober-Präsidien, Regierungen, Landdrosteien, Consistorien, Provinzial-Schul-Collegien, Univer-
sitäts-Curatorien U. s. w.

Fin. M. I. 9357. II. 1ti3l. III. 80t9. IV. 7671. .
M. andel III. 6887. I. 3326. II. 10099 V. 5t36. IV. 9490.

nnern I. A. 537l.
in. I. 2676.

A. G. III. 504t. U. W. 39l3.

M· f· V« «· A« 9872« Breslau, den it. Mai 1878.
Abschrift vorstehenden Erlasses erhalten Euer Hochwohlgeboren zur Kentnißnahme und mit

dem Auftrage, denselben in die nächste Nummer des Kreisblattes aufzunehmen und dadurch zur all-
gemeinen Kenntniß und Beachtung seitens der Kirchenvorstände, Gemeindekirchenräthe, Kreis- und
Localschulinspectoren zu bringen.

Königliche Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schnltvesen. gez. Schmiedt.
An sämmtliche Herren Landräthe des Regierungs-Bezirks Breslau. II. U. ll. 4703.

Namslau, den 21. Mai 1877.
Vorstehende Verfügung bringe ich hiermit zur allgemeinen Kenntniß.

-IKZ.I9IJ Btrlin, den 28. März i877.
In Erwiderung auf den Bericht vom 7. März d. Je. erkläre ich mich damit einverstanden, daß

die Befugniß zu vorläufigen E-traffestsetzungen nach Maßgabe des Gesetzes vom 14. Mai 1852
(Ges.-S. S. 245) und der Verordnung vom 25. Juni 1867 (Art. II 1it. I. Ges.-S. S. 921) sowohl
gegen Erfatz-Reservisten, welche sich der ihnen nach § 69 No. 6 des Reichs-Militärgesetzes vom
2. Mai l874 auferlegten Kontrole entziehen, wie gegen Militärpflichtige, welche in den Terminen vor
den Ersaßbehörden nicht pünktlich erscheinen (§ 24 No. ? der Ersatz-Ordnung) nicht den Ortspolizeibehörden
sondern den Landräthen beziehungsweise Kreishauptmännern zusteht, da es sich bei den in Rede stehenden
Vorschriften nicht um die loeal- sondern um landespolizeiliche Anordnungen handelt und mithin dieselben
Grundsätze zur Anwendung kommen, wie bei den Berg-, Eisenbahn-, Kanal- und Chaussee-Polizei-Kontra-
ventionen in Gemäßheit der Erlasse vom 24. August i857 (Ministerialblatt für die innere Verwaltung S. i70)
vom is. Dezember t859 (ebend. S. 336) und vom 13. Januar i862 (ebend. S. 27).

s«;·.;3k�-I
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Die Führung der Stammrollen ist durch § It des Reichs-Militairgesetzes den Gemeinden oder
gleichartigen Verbänden übertragen und dem entsprechend sieht die Befugniß zur Festsetzung der Strafen,
welche der § 23 No. i0 der Ersaß-Ordnung für die Unterlassung der Meldung zur Stammrolle oder zur
Berichtigung derselben androht, den Ortspolizeibehörden zu.

Der Minister des Innern. gez. Eulen!-arg.
An die Königliche Regierung zu Breslau.

Breslau, den Z. Mai i877.
Abschrift zur Kenntniß und Nachachtung.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. gez. Sack.
An sämmtliche Herren Landräthe des Departements und den Herrn Polizei-Präsidenten hier. I. C. VIl.xXl. l429.

Namslau, den 16. Mai i877.
Abschrift der vorstehenden Verfügung bringe ich hiermit zur Kenntnißnahme und Beachtung.

-I 19IJ « Breslau, den 12. Mai i877.
Bekanntueachnug.

Der zuletzt auf dem britischen Schiffe ,,Maelea« in Dienst gewesene deutsche Seemann Thomas
Hoppner ist am is. Januar d. J. im Hafen zu Adelaide mit Hinterlassung eines Baarnachlasses von 438
Mk. 25 Pf. verstorben.

Nähere Anhaltspunkte bezüglich der -Heimaths· und Familienverhältnisse des Verstorbenen sind nicht
vorhanden, nur war re. «Boppner in den Schiffspapieren als Preuße bezeichnet.

Etwaige erbberechtigte Angehörige des re. Hoppner werden hierdurch aufgefordert, sich bei uns zu melden.
Königliche Regierung, Abtl)eilung des Innern. gez. Sack.

Namslau, den 23. Mai 1877.
Vorstehende Verfügung bringe ich zur allgemeinen Kenntniß.

« III] Namslau, den 17. Mai 1877.
Bekanntmat-bang.

Der Bauergutsbesitzer Bartei Kopka in Dammer beabsichtigt auf seinem Grundstück Hvp. No. 9
daselbst eine Schlachtsiätte einzurichten.

Dieses Vorhaben wird auf Grund des § l7 der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund
vom 2i. Juni t869 mit dem Bemerten bekannt gemacht, daß Einwendungen gegen dasselbe binnen 14 Tagen
vom Erscheinen dieser Bekanntmachung im Amtsblatt ab gerechnet, bei dem Amts-Vorsteher Herrn Nittmeister
von Spiegel auf Dammer, bei welchem auch Zeichnung und Beschreibung ausliegen, anzubringen sind.

Vorstehende Frist ist für alle Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur präclustvisch.
.-C Ists M - - M

Ein gewisser Jaeques Moulins, welcher wegen Unterschlagung von 10,000 Nabel zum Nachtheile
der in .Konstantinopel durch eine Agentur vertretenen Odessa�er Dampfschifffahrts-, Handels- und Eisenbahn-
Gesellschaft zur Untersuchung gezogen worden ist und sich über Wien nach Deutschland geflüchtet haben soll,
soll verhaftet werden.

DiePolizei-Verwaltungen, Gemeinde-Vorstände und Gensdar1ne weise ich demgemäß hierdurch an,
nach dem re. Moulins, dessen Signalement nachstehend folgt, recherchiren und denselben im Betretungsfalle
vorläusig festzunehmen und mir aber sofort Anzeige zu machen.

Alter: 32 Jahre; Gestalt: mittel; Augen: blau; Nase und Mund: gewöhnlich; Haare: blond,
ziemlich stark und lang; Bart: blond, mit grauen Haaren untermischt, kurz geschnitten, nach späterer Anzeige
kurz rasirt.

« VIII Nams«lau, den 23. Mai i877.
Während dem Ausbau des Weges zwischen Kaulwiß und Schmograu muß derselbe für den üffent-

lichen Verkehr von Montag den 28. d. M. gesperrt und die Passage auf die beiden Wege über Schmo-
grauer Mühle beziehungsweise Glauscher Weg gewiesen werden.

-« ists] Oppe1u, den «-. Mai 1877.
Königliche Präparanden-Anstalt zu Ovpeln.

Auf Anordnung des Küniglichen Z)rovinzial·Schul-Collegiums zu Breslau wird in diesem Jahre
in der hiesigen Fti5niglichen katholischen Präparanden-Anstalt die Prüfung behufs Aufnahme von Aspiranten

am 6. und 7. Augast stattfinden.
Die Züglinge dieser Anstalt erhalten gründliche Vorbereitung für ein Lehrer-Seminar und werden

in ihrer sittlichen Führung« beaufsichtigt. An Schulgeld haben sie monatlich Z Mark zu entrichten und für
Wohnung, Beköstigung te. selbst zu sorgen; doch wird bedürftigen und braven Schülern eine Unterstützung
von mindestens 126 Mark jährlich gewährt.

Die Bewerbung um Aufnahme in diese Anstalt muß bis zum 20. Juli c. bei dem Unterzeichneten
erfolgen und sind dabei folgende S(hriftstücke einzureichen:

I. das Taufzeugniß (der Aspirant muß das 14. Lebensjahr vollendet haben),
2. der Jmpf- und ein Revaccinationsschein, sowie ein Gesundheitsattest von einem zur Führung eines

Dienstsiegels berechtigten Arzte,
Z. ein Zeugniß über die bisher genossene Schulbildung und über die Führung,
4. die Erklärung des Vaters oder an dessen Stelle des Nächstverpfli(hteten, daß er die Mittel zum Un-
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t»erhal·te des Aspiranten während seines zweijährigen Präpa·randenkursus gewähren werde, mit der Be-
scheiniszgung der Drtsbehörde, daß er über die dazu nöthigen Mittel versüge.

Schriftliche Bescheide auf die Gesuche um Zulassung zur Prüfung werden von dein Unterzeichneten
nur dann erfolgen, wenn der Zulassung etwas im Wege stehen sollte.

Der Königliche Prüpar·anden-Anstand-Dirigent. Schleichek.
" Namslau, den 23. Mai 1877.

Porstehende Bekanntmachung bringe ich zur allgemeinen Kenntniß.
-I III! Namslau, den 22. Mai 1877.

S·eitens des .Königlichen Ober-Präsidii ist der Rittergutsbesitzer Herr Zucker in Glausche als Stellver-
treter des Am«ts-Vorsteh·ers Herrn Rittergutsbesitzer Gö·tz im Amtsbeziri Glausche ernannt worden, was ich
hiermit zur ö·ssentlichen Kenntniß bringe.
-I Ists] Nu-Urian, den 22. Mai 1877.

Seitens des Kreis-Aus»schusses ist dem Amts·vv..ksteh»er Herrn Baron von Ohlen-Adlerskron in Reichen
aus Grund des H 54 des Competenz-Gesetz es vom 26. Juli 1876 die Stellvertretung des Amtsvorstehers
Herrn Ben·.ne»cle in Strehlitz in denjenigen Fällen, in welchen der Herr Aintsvcrsteher Bennecke als persön-
lich betheiligt an der Ausübung seiner Funktionen behindert ist, übertragen worden, was ich hiermit zur
öffentlichen Kenntniß» bringe.
« soc] Namstau, den 22. Mai 1877.

Termine zur Schusvocken-Impfung.
Es sind zu« bestellen:

Für Mittwoch, den »30. Mai:
. Sämmtliche Geimpften von Simmelwitz und Lankau zur Revision in Simmelwitz, Punkt 7«2 Uhr;

Sämmtliche Geimpften von Nassadel zur Revision in Nassadel, «J,3 Uhr;
. Sämmtliche Jmpflinge (sowohl die neugeborenen als die 3wölfj«ährigen) von Eckersdorf zum Jnipfen, 7«4 Uhr;

Sämmtliche Jmpflinge von Hönigern zum Jmpsen, «,«,5 Uhr; »
. Gühlchen hat Z und Bankwitz 3 ganz gesunde Kinder zur Vorimpfung nach Hönigern zu schicken. (Ij,5 Uhr).

Fur Mittwoch, den 6. Juni:
1. Sämmtliche Geimpften von Eckersdorf zur Revision, Punkt V,11 Uhr;
2. Sämmtliche Geini ften von Hönigern zur Revision, 7«12 Uhr;Z. Fäiärc3tliche- JnHohffinge (sowohl die neugeborenen als die zwölfjährigen) von Gühlchen und Groditz zum Jmpfen in

�ü en, , r;
4. Sämmtliche Jmpflinge von Bankwitz zum Jmpfen, 4 Uhr; »
Z. Schwirz hat 4 und Dammer 4 ganz gesunde Kinder zur Vorimpfung nach Gühlchen zu senden.

ori au a ganz ge un e mun ere in er zur orim un na ei a zu i en, a mittag Z r.Sk sch h t 4 f d 1. Fur Foknahenl;Bden 2f6. Mag R chth I sch ck N ch Uh2. Für Mittwoch, den Zu ZJiai:
Glausche hat 8 ganz gesunde muntere Kinder zur Vorimpfung nach Reichthal zu schicken, Nachmittag Z Uhr.

Z. Fur Sonnabend, den 2. Juni:
Sämmtliche Jmpflinge von Skorischau (-sowohl die neugeborenen als auch die zwölfjährigen) zur« Jmpfung

in Skorischau, Nachmittag Z Uhr. » ·
§ 4. Fur Mittwoch, den 6. Juni:

Sämmtliche Jmpflinge von Glausche und Brzesinke (sowohl die neugeborenen als auch die zwölfjährigen) zur
Jmpfung in Glausche, Nachmittag 4 Uhr. »

5. Fur Sonnabend, den 9. Juni:
Sämmtliche Geimpften von Skorischau zur Revision in Skorischau, Nachmittag Z Uhr.
Die betreffenden Guts- und Gemeinde-Vorstände sordere ich hiermit auf, Sorge zu tragen, damit die Kinder

pünktlich vorgestellt und daß überhaupt die gesetzlichen Anordnungen beim Jmpfgeschäft streng befolgt werden.
Hierbei mache ich auf die §§ 20, 21, 32 bis 34 des in der außerordentlichen Beilage zu Nr. 9 des Amts-

blattes pro 1875 publicirten Jmpf-Regulativs vom 4. Januar 1875, welche wie folgt lauten, aufmerksam:
§ 20. Die Gemeinde-vorsteher (Gutsvorsteher und Polizeivertvalter) haben die Eltern der Jmpslinge oder

deren Stellvertreter zu dem von dem Bezirksimpfarzte angesetzten Jmpftermine wenigstens 8 Tage vorher gehörig vorzuladen.
Zu diesem Zwecke haben sie sich aus den angefertigten Listen, bevor dieselben an den Landrath abgegeben

werden, ein Verzeichnisz der Namen der Eltern der ,Jmpflinge oder deren Stellvertreter, an welche die Vorladung
erlassen werden kann, anzulegen und zurückbehalten.

§ 21. Durch die rechtzeitige Bekanntmachung der öffentlichen Jmpfterniine soll den Vorstehern aller übrigen
öffentlichen Lehranstalten und Privatschulen (Gymnasien, Realschulen, höhere Bürgerschulen, Seminar-Uebungsschulen,Gewerbeschulen, höhere Töchterschulen und Privaterziehungsanstalten, in welchen regelmäßiger Schulunterricht ert3eilt
wird) Gelegenheit gegeben werden, den sie betreffenden Bestimmungen des Jmpfgesetzes vom S. April 1874 -�§ 1 iff.
2, §§ Z, 7, 10, 13 und 15 - bezüglich der in ihrer Anstalt besindlichen Schüler und Schülerinnen nachzukomnien.

§ 32. Die Gemeinde- bezw. Guts-vorsteher und Polizeiverwalter in den Städten sind bei Ordnungsstrafe
verpflichtet, den öffentlichen Jmpf- und Revisionsterminen persönlich beizuwohiien, in Behinderungsfällen aber für eine
geeignete Stellvertretung zu sorgen.

wFwp-

§ 33. Ebenso haben sie zu diesen Terminen eine des Schreibens hinreichend kundige Person dem Bezirks-
Jmpfarzte zur Seite zu stellen und mit der Führung der Listen während des Termins zu beauftragen.

i § 34. Die Gemeinde- bezw. Gutsvorsteher und Polizeiverwalter in den Städten, oder deren Stellvertreter,
sind bei Ordnungsstrafe gehalten, diejenigen Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefohlenen
ohne gesetzlichen Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Gestellung (§ 5des. ?mpfgese·tzes) entzogen geblieben sind, am Schlusse des Terinins sofort zu notiren und dem betr. Amtsvorstehev
unge äumt zur Bestrafung (§ 14 des Jmpfgesetzes) anzuzeigen, (auch daß solches geschehen in der Jmpfliste zu bescheinigen.

Der Königs. Londrath. Salice Cpntessa.

, Nebst Beilage.
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Constadt, den t8. Mai 1877.
Dienstag den 5. Juni er. Vormittags 10 Uhr wird im hiesigen Kreis-Ausschuß-Loeale die Cl)ausseegeld-

Einnahme der auf der Creuzburg-Landsberger Chaussee belegenen Hebesielle Wüttendorf mit einmeiliger
Hebebefugniß auf 3 hinter einander folgende Jahre und vom I. Juli er. ab unter Vorbehalt des Zuschlages
verpachtet werden.

Vor Beginn des Termlns hat jeder Bieter 150 Mark an Bietunge-Caution zu erlegen.
Der Kreis-Arrsfchrrß des Kreises Cr·enzdrrrg.

Allgemeiner Anzeiger.
Bekanntmaehung.

Die nothwendige Subhastation des Grundstiicks Nr. 25 Grambschütz ist aufgehoben und
der auf den 28. d. M. anberaumte Victungstermin fällt weg. Königl. Kreisgericht.

Namslau, den 17. Mai 1877. Der Subhastations-Nichter.

� F.i·arzellennachterder Hofpit�a�lweide-Gräserei, welche ihre Pacht pro 1877
noch nicht gezahlt haben, werden aufgefordert, dieselbe innerhalb acht Tage an die Hospitalkasse zu
zahlen.

Der Magistrat.
M Dinstag, den 29. Mai er. Vvrir�r�iFt-ags von �X,I2�12 Uhr wird in unserem
Bureau der Ausschank in der Kieferhaide meistbietend verpachtet werden.

Namslau, den 23. Mai 1877. D er M a gi str at.

Sonnabend, den As. d. M. Vormittags von «X,12��12 Uhr gela1rgen in
unserem Bureau die Hutung auf dem Schwarzviehmarktplatz und die beiden Wiesenstücke an der
Schleuße zur Verpachtung.

Namslau, den 23. Mai 1877. P e r ZU a g i ff r a t.

Montag, den 28. Mai früh 8V, Uhr, sollen die Gras-ParZellen am Judennsinkel,
N(-uenwege und Försterbruch, ferner Dienstag, den 29. Mai Nachmittag Uhr, sollen die Gras-
Parzellen auf den Neuenwiesen meistbietend gegen baare Zahlung versteigert werden.

Namslau, den 22. Mai 1877.
Die Forst-Kommission.

OIirttwoel)- den 30. Pier e.,
als am Jahrestage der Kirchweihe, findet mit Gottes Hilfe die Jahresfeier unseres Zweig-
vereines der Gustav-Adolph-Stiftung zu Neichthal st0tt- Dieselbe beginnt Mit feier-
lichem Gottesdienste, Vormittag 10 Uhr, an welche sich die General-Versammlung in der Kirche schließt,
in welcher, nach einleitendem Jahresbericht, über Verwendung der eingegangenen Jahresbeiträge beschlossen
und die Wahl zweier Deputirter für die General-Versammlung der schlesischen Zweigvereine zu Creuzburg
vorgenommen werden soll. Alle Freunde und Gönner des Vereins werden, wie zu dem Gottesdienst,
so auch zur General-Versammlung freundlichst eingeladen.

Namslau, den 22. Mai 1877.

Der Vorstand des Zwergverems der Gustav-Adolph-Stiftung
sur Namslau und Umgegend.

Schwartz. Dobfchall. Hildebrandt. Zawada. Schade. Bergen v. Busse.
- Schodsiådt. Wilde.

8itzung des kanrirvirli1seh. «U5eumten-I«-inlerslützung8�Vereins.
Sonntag- den 27. Pia« Nachmittag 4 Uhr,

en Germars Hotel.
Tagesordnung:

. Gesch(iftliche Mittheilnngen des Vorsitzenden;

. Vorlesung und Besprechung des Geschäftsberichtes pro 1876;
Berathung der Tagesordnung, welche für die General-Versammlung fesigestcllt ist;

. Wahl eines Delegirten zu der am 18. Juli er. c. in Breslau anberaumten General-
Versammlung.

Der BorfiFende.v. I-loytlobraml u. . l.asa.

Apo-



I. über den

�-�190��-�-

Der bei der Vorschuß-Vereinskasse hierselbft hinterlegte Sola-Wechsel des Herrn Franz
ZimnecK Po. 2023 il. il. 14. Novbr. 1876 über 165 Mark Restbetrag ist beim Umzng verlegt
worden, oder verloren gegangen. Es wird dieser Wechsel hierdurch für erloschen und ungültig er-
..klärt, und vor etwaigem Mißbrauch durch den Finder gewarnt.

Nams-lau, den 18. Mai 1877.
Der Vorschuß-Verein, eiugetr. Genossenschaft. H. It-i(-hier.

Anetion.
Sonnabend, den 26. Mai cr.,

ePorm. 9 Uhr sollen vor resp. im Auctions-
locale des hiesigen Königlichen Kreisgerichts

1 Kalbe, 1 Gehpelz, tGebinde und
verschierene Mobilien

gegen gleich baare Zahlung.versteigert werden.
Namslau, den 17. Mai 1877.

Wer gerict)tlict)e 3uctions·CoinIniI·snkins.
Grube.

Holzverkanf.
Am 30. d. Mt6., Vormittags von I0�l2

Uhr sollen aus dem Forfts:hutzbezirk Windisch-
·Marchwitz circa 150 Stück Kiefern-, Fichten- und
Tannen-Vau- und ca. 1400 Rmtr. dergl. Brenn-
hölzer im Gasthause zum ,,Deutschen Hause«
hierfelbst gegen sofortige baare Bezahlung meist-
bietend verkauft werden.

Windischmarchwitz. den 21. Mai 1877. »
Der Königliche Oberförster. .

0IIt-(l0rlI·".

Mark Mündelgelder find gegen genügende
-« Sicherheit vom I. Juni cr.ab aus-zuleihen bei

Izu(-l1e1s(10rt�. (Z�-kostet, Zollpächter.

IIIIIsIIIsIsIsIsIsIsIII
I Soeben ganz neu eingetroffen:

",.« -Schäfer TomasI

«-«-«-« wutIcIeri)are«zIi)ropi1e5eiun

I IS
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Umwcilzungskrieg
des Jahres 1877

und -die :3utmnstigc Wktttagk
J Preis 10 Pf.

I« Schäser Tomas schreibt hier in
pr.ophetischer Weise über die neuesten po-

ischen Verwickelungen und deren Trag-
eite, und Jeder hat Gelegenheit, die
ehergabe des beliebten Greises zu be-
undern. ·
Vorräthig -It l0 Pf. bei

0. 0pitz in«llamslau. I«

IIIIII3IIIII II
SmaE

Gyps
zur Blattdt«ingnng von Klee
empfiehlt L M. A(3l1jllp»s.sz
Beste11.l�ie1«cleznl1n-Ma1s
empfiehlt billigft F· I(3»kI0wsk)-»
l«Eominissions-Ghpislager in Vrieg am
alten Bahnl)os No. 6 offerirt

frisch gematjl«enen Blatt-Yünggt)ps
Er C-tr. 10 Sgr., ab Bahnhof Brieg.

Gnmmich.

&#39;l"hierschaa-loose
bei F. ct"c«-«r0w.g«li«o,. »».;."3

N.amslau.

J
Wiederaufleben der gesunkenen

xkbknslmistk.
Gute Verdauung, starke Nerven, kräftige

Lungen, reines Blut, gesunde Nieren und Le-
ber, regelmäßige Hauptfunktionen, Befreiung
von allen Leiden. Das große Krankenbuch
»Der Tempel der Gefundheit«»ist für I M.
von E. Schlesinger. Berlin S» Neue Ja-
cobstr. 6 zu beziehen.

Auf Grundbesitz und gegen gute Sicherheit
sind per Johanni er.

4500, 3000. 2t00, u. I200 Mark
zu vergeben. Näheres durch die Exped. d. Bl.
zu erfragen.

Ziegelarbetter
können sich melden bei

Wittwe W2I0sItck· Gllguth,
[Vermiethung.] Eine Wohnung, 2 Stuben,

Küche und Beigelaß, im ,,deutfchen Kaiser«, zu ver-
miethen und Johanni zu beziehen.

E. Hoffmann, Brauereibefitzer.
[Vermiethung.] In meinem Hause ist die

1. Etage, welche�von Herrn Premier-Lieutenant
von Schalscha bewohnt wird, vom 1. October
ab ganz oder- getheilt zu vekmiethen.

I-I-I-,I -I-.IssI-I-I-III-I » Otto Faltin. -
«! -L ·- Dieses--Blatt ersch.eint w,"o·chentlich einmal: Dom:-e

60 Pf» in�s Haus geliefert 70 Pf. � Die InfertisnCg
IF-«s, fiiki"Zkm viei:«iE1"j·äF1ichen Pk«iiuumerati"o?1åT-IebI·iFreI betragen 10 f. für die gespaltene Zeile aus

kleiner Schrift, größere Schrift wird nach Verhältnis; berechnet und bei Wiederholung eines und desselben Jnserates ent-
spreche-der Rabatt gewährt· Die- C«peditmc des Ianc5k·ucer «,C«u:eisscatte-.«· L il L L L  R�k"tzcrctii)u,:,-STr:iict.Opitz.Yin Namslau.  - L «




